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Eschen: Richtplan 2012 der räumlichen Entwicklung 
Stellungnahme zum Untersuchungsrahmen (SUP) 
Diese Stellungnahme geht als E-Mail an die Gemeinde Eschen 
Herr Vorsteher Günther Kranz 

Zusammenfassung 
Der VCL-Vorstand bedankt sich bei der Gemeinde für die Erarbeitung des Untersuchungsrah-
mens. Er stimmt vielen Elementen zu; auch der kleinen Nord-Umfahrungsstrasse Nendeln im 
Rahmen des Neubaus der Haltestellen für die S-Bahn FL.A.CH. 

Der VCL-Vorstand ersucht die Gemeinde aber, die folgenden Änderungen in den Untersu-
chungsrahmen des Richtplans aufzunehmen. Es sind dies: 
– Modalsplit für Arbeitswege als Ziel aufnehmen;  
– Modalsplit als Bewertungskriterium aufnehmen; 
– Untersuchung einer langfristigen Verkehrslösung ohne Umfahrungsstrassen durch  
 bewusste Veränderung der Verkehrsmittelwahl, besonders für Arbeitswege. 

Dies aus folgenden Gründen: 
– Gemäss SUP muss eine echte Alternative untersucht werden; 
– Nur alternative Verkehrslösungen reduzieren Luftschadstoffe und sichern Lebensqualität; 
– Der Richtplan gewährleistet keine zukunftsfähige und enkeltaugliche Entwicklung; 
– Umfahrungsstrassen widersprechen den Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung; 
– Der Richtplan wird dem Energie- & CO2-Absenkungspfad einer Energiestadt nicht gerecht; 
– Der Richtplan mit seinem Ausbau des MIV widerspricht dem Agglomerationsprogramm. 

Falls sich der Gemeinderat zur Untersuchung einer Null-Plus-Variante (also Verzicht auf die 
grossen Umfahrungsstrassen von Eschen und Nendeln, dafür bewusste Veränderung des Mo-
dalsplits hin zu mehr Fuss-/Radverkehr und öffentlichem Verkehr) für das Verkehrswesen ent-
schliesst, unterstützt der VCL gerne mit seinem Fachwissen.  

Dies unter der Voraussetzung, dass keines der bisher betrauten Ingenieurbüros (Hanno Konrad 
Anstalt & atelier schneider partner ag) den Auftrag zur Untersuchung einer Null-Plus-Variante 
im Konsensverfahren erhält, sondern ein in zukunftsfähiger und nachhaltiger Verkehrsabwick-
lung erfahrenes und kompetentes Unternehmen. Dem VCL sind solche Ingenieurbüros bekannt. 

Es ist dem VCL bekannt, dass die erwähnten grossen Umfahrungsstrassen von Eschen und 
Nendeln als “Korridore für den motorisierten Individualverkehr zur Verkehrsentlastung, aus-
serhalb Siedlungsgebiet (genaue Lage noch zu definieren)” im Landesrichtplan enthalten sind. 

Der VCL lehnt diese Korridore ausdrücklich und begründet ab. Denn sie beruhen auf nicht zu-
kunftsfähigen Grundannahmen im Verkehrswesen. Sie führen zu einer Rückverlagerung von 
Verkehr von der A13 auf diese Strassen, sie trennen das Siedungsgebiet vom Naherholungs-
raum ab und beeinträchtigen diesen stark. Gesamthaft führen sie zu noch mehr negativen Aus-
wirkungen des Verkehrs auf Lebensqualität und Luftverschmutzung. 

Stellungnahme und Erweiterungs-Vorschläge 
Im Anhang (Seiten 5-8) begründet der VCL seinen Antrag für die Ergänzung des Untersu-
chungsrahmens im Verkehrswesen im Detail. 

1) Schreiben AZ 612.3 vom 16. Mai 2012 
Der VCL-Vorstand bedankt sich für das Schreiben und die Zustellung folgender Unterlagen: 
– SUP Untersuchungsrahmen vom 10. Mai 2012 (im Folgenden SUPU genannt) 
– Richtplan 2012 (Stand 15. April 2012)  
– Bericht zum Richtplan 2012 

Auf Antrag der LGU wurde die knappe Abgabefrist vom 29. Mai auf den 11. Juni verschoben. 
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2) Unterlagen zu “Verkehr Allgemein” (SUPU S8) 
Der VCL hat die für die Gemeinde erarbeitete “Stellungnahme zu Verkehrsfragen” vom April 
2010 angefordert und den Abschlussbericht als Datei und per Post erhalten. 

3) Gesetzliche und planerische Grundlagen, Radverkehrskonzept (SUPU S8) 
Die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten Konzepte (Schwerpunkt Bedarfsverkehr, speziell Ar-
beitswege) scheinen noch nicht eingeflossen zu sein. Sie müssen berücksichtigt werden. 

4) Vorgangsweise und Methodik, Vorgangsweise (SUPU S9) 
Nach Ansicht des VCL entspricht die beschriebene Vorgangsweise nicht dem SUP-Handbuch. 
Zu beurteilen hat dies Hanspeter Eberle, AUS. 

Bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens sollte es heissen: 
– Zusammenfassung aller relevanten Pläne und Programme 
– Definition und/oder Darstellung von Alternativen 
– Definition von Zeithorizont und Untersuchungskriterien 
– Definition von Bewertungskriterien und Bewertungsmethoden 

5) Planungs- und Umweltziele (SUPU S11): Z4 
Die Ortskerne sollen von den negativen Auswirkungen des motorisierten Verkehrs entlastet und 
zur Koexistenz aller Verkehrsträger weiterentwickelt werden. 
– Verkehrslenkende Massnahmen realisieren 
– Erreichbarkeit für den ÖV sicher stellen 
– Entwicklungsflächen sichern 

6) Planungs- und Umweltziele (SUPU S11): Z5 
Die autofreie Mobilität für kurze Wegstrecken (Bedarfs- und Freizeitwege) soll gefördert und … 

7) Planungs- und Umweltziele (SUPU S11): Z6 
Die Ansiedlung neuer Betriebe …. 
– Ausscheidung von möglichen, neuen Arbeitszonen für Industrie und Gewerbe mit gutem 
 Netzanschluss an den ÖV und den Radverkehr 

8) Planungs- und Umweltziele (SUPU S11): Z8 
Das Potential der Landschaft (Gewässer, Grünflächen, Baumbestand, usw.) soll … 

9) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12): Z9 
Schädliche Auswirkungen auf die Bevölkerung durch Lärm, Luftverschmutzung, Geruchsbeläs-
tigungen, Strahlung sollen … 

10) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12): Z14 
Grund- und Quellwasser sowie Meteorwasser sollen … 

11) Planungs- und Umweltziele (SUPU S12): Z15 
Der Energieverbrauch soll schrittweise reduziert werden. 

12) Planungs- und Umweltziele (SUPU S11&12): Ziel “Arbeitswege” aufnehmen 
Der VCL stellt den Antrag, ein Ziel “Arbeitswege” zu definieren. Denn Arbeitswege verursachen 
einen grossen Teil des Verkehrsaufkommens, ganz speziell zu den Spitzenzeiten. Jede Forde-
rung nach Umfahrungsstrassen wird vor allem aus dem durch Arbeitswege versursachten Ver-
kehrsaufkommen abgeleitet.  
Legen Leute den Arbeitsweg per Rad oder öffentlichen Verkehr (ÖV) zurück, so verwenden sie 
diese Verkehrsmittel erfahrungsgemäss auch für viele andere Bedarfs- und Freizeitwege. 
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Vorschlag für Zieldefinition “Arbeitswege” 
Die Verkehrsmittelwahl für Arbeitswege soll gezielt hin zu mehr Fuss-/Radverkehr, mehr öffent-
lichem Verkehr und mehr Fahrgemeinschaften verändert werden. Dies in Zusammenarbeit von 
Gemeinde und Arbeitgebern. Je Industrie-/Gewerbezone soll der maximal erlaubte MIV-Anteil 
definiert werden, mit einem parallel zum Ausbau der Alltags-Radwege und des öffentlichen Ver-
kehrs schrittweise zu reduzierenden Zielwert.  

(Unseres Wissens beträgt der Zielwert z.B. im Wirtschaftspark derzeit ≤60% MIV-Anteil. Mit der 
“Wegleitung Mobilitätskonzepte” hat Eschen schon vorbildliche Vorarbeit geleistet.) 

13) Bestandsaufnahme (IST-Zustand); Ausgangslage (SUPU S13) 

Arbeitsplatzzahl 
Als Ausgangslage ist neben der Anzahl der Arbeitsplätze auch die Information über die wich-
tigsten Wohnorte (≈80%) der in Eschen-Nendeln Beschäftigten wichtig. Ende 2008 wohnen: 
≈40% in Österreich, ≈18% in der Schweiz, ≈17% in Eschen-Nendeln, ≈7% in Mauren. 
Betrachtet man die Anzahl Wege pro Tag, machen die Raddistanzen >1/3 der Wege aus. 

Verkehrsmittelwahl (fehlt in SUPU) 
Um eine sinnvolle Aussage über zukünftige Verkehrsbelastungen zu machen, müssen auch die 
heutige und zukünftige Verkehrsmittelwahl für Arbeitswege berücksichtigt werden. 

Gemäss den für Liechtenstein repräsentativen Mobilitätsumfragen der LIHK ist der MIV-Anteil 
für Arbeitswege in den sieben Jahren von 2003 bis 2010 um ≈10% gesunken. 

Verkehrsbelastung 
Die Prognose der Verkehrsbelastung beruht auf einem linearen Fortschreiben der Vergangen-
heit in die Zukunft. In dieser linearen Denkweise werden neue “Verkehrsführungen” gefordert, 
also Umfahrungsstrassen.  
Der VCL beantragt, das Wort “Verkehrsführungen” durch “Verkehrslösungen” zu ersetzen. 

In einer alternativen Denkweise soll die Siedlung nicht durch Umfahrungsstrassen entlastet 
werden, sondern durch ein Umdenken in der Verkehrsmittelwahl und somit einem deutlich klei-
neren Anteil MIV-Wegen als heute. 

Die Lösungsansätze LA1 bis LA4 werden nur wirklich erfolgreich sein, wenn wieder viel mehr 
Alltagswege in der Gemeinde zu Fuss und per Fahrrad zurückgelegt werden! 

Als Alternative Verkehrslösungen beantragt der VCL, im Rahmen einer SUP die Reduktion der 
Verkehrsbelastung bei einer bewussten Änderung der Verkehrsmittelwahl speziell für Arbeits-
wege durch BMM zu untersuchen; verstärkt durch generelle Bewirtschaftung aller öffentlichen 
Parkplätze und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Dies im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Fuss-/Radwegnetze und der Ertüchtigung des öffentlichen Verkehrs, vor allem 
durch die S-Bahn FL.A.CH mit dem Linienbus als Zubringer und Feinverteiler.  

14) Prognosen und Herausforderungen; Entwicklungsprognose (SUPU S19) 

Verkehrsprognose 
Die Verkehrsprognose für die Essanestrasse scheint eine lineare Fortschreibung zu sein und 
berücksichtigt nicht: 
– Die starke Verbesserung des öffentlichen Verkehrs durch die S-Bahn FL.A.CH; 
– Das Betriebliche Mobilitätsmanagement (BMM) der wichtigen Arbeitgeber; 
– Die bewusste und gewollte Änderung der Verkehrsmittelwahl für Arbeitswege; 
– Die Vorgabe von maximalen MIV-Anteilen an Arbeitswegen durch die Gemeinde. 

Der VCL beantragt: 
– Eine Alternativstudie zu erstellen, die auf der gewollten Änderung der Verkehrsmittelwahl 
 beruht, vor allem für Arbeitswege; 
– Die Kernaussage des Agglomerationsprogramms zu berücksichtigen. Darin wird eine 
 grenzüberschreitende effiziente Verkehrsabwicklung gemäss der Kaskade “3V” gefordert. 
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15) Untersuchungsrahmen; Landesrichtplan (SUPU S21) 
Zwar wird dargelegt, dass der Landesrichtplan grosse Umfahrungen von Nendeln und Eschen 
vorsieht. Doch im Widerspruch dazu heisst es: “Die weiterführende Verkehrsplanung gemäss 
Landesrichtplan ist aber nicht Teil dieser Richtplanung.” 

Diese Aussage widerspricht diametral den Aussagen im Abschnitt Bestandsaufnahme (IST-
Zustand), Ausgangslage (SUPU S13) und ist rechtlich so nicht haltbar. Falls der Gemeinderat 
die grossen Umfahrungen von Nendeln und Eschen nicht ablehnt, sind sie auch Teil dieses 
Richtplans. Der VCL bittet den Gemeinderat, diesen Konflikt zu bereinigen. 

16) Untersuchungsrahmen; Aggloprogramm & Radverkehrskonzept (SUPU S22) 

Agglomerationsprogramm und Radverkehrskonzept 
Wichtig für ein Radwegkonzept sind nicht die Freizeit- und Erholungswege, sondern die tägli-
chen Bedarfswege, speziell die Arbeitswege.  

Der VCL beantragt, die Bedarfswege im Untersuchungsrahmen gebührend zu berücksichtigen 
und das Netz an die angedachte Rheinbrücke für den Radverkehr in Bendern anzuschliessen. 

17) Untersuchungsrahmen; Lösungsansätze (SUPU S24&25) 

Fuss- und Fahrradwegnetz LA5 
Der VCL beantragt, das Agglomerationsprogramm sowie die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Radverkehrskonzept zu berücksichtigen und alltägliche Bedarfswege prioritär zu behandeln. 

Energieeffizienz LA10 
Der VCL beantragt, zusätzlich die mögliche Energiereduktion im Verkehrswesen durch eine 
bewusste Veränderung der Verkehrsmittelwahl, vor allem für Arbeitswege, zu berücksichtigen. 

18) Untersuchungsrahmen; Thematische Abgrenzung (SUPU S26) 

Alternativenprüfung 
Der VCL beantragt, die Prüfung der Alternative “Arbeitspendlerverkehr bei bewusster Steuerung 
der Verkehrsmittelwahl durch BMM” in den Untersuchungsrahmen aufzunehmen.  

19) Definition der Alternativen; LA4 (SUPU S27) 
Nach Ansicht des VCL fehlt die Prüfung folgender Variante: 
Kernentwicklung Nendeln mit neuer Umfahrungsstrasse westlich entlang der Bahn auf dem 
Gebiet der Gemeinde Mauren; also ohne Überführung oder Unterführung der Bahn durch eine 
Verbindung zur Feldkircher Strasse.  

Gemäss Maurer Gemeinderatsprotokoll Nr.17 vom 14.12.2011 ist das Trassee von der zukünf-
tigen Haltestelle Schaanwald bis an die Gemeindegrenze zu Eschen für die Umfahrungstrasse 
gesichert. 

20) Bewertungskriterien (SUPU S29-30): BK “Modalsplit” aufnehmen 
Der VCL beantragt, das Bewertungskriterium Modalsplit oder Verkehrsmittelwahl aufzunehmen.  

Alle Lösungsansätze müssen daraufhin überprüft werden, ob sich durch diese Massnahme die 
Verkehrsmittelwahl hin zu mehr Fussverkehr, mehr Radverkehr und mehr öffentlichem Verkehr 
verschiebt.  

Je stärker die Reduktion des MIV-Anteils am Modalsplit, umso positiver ist die Auswirkung. 

Jede Erhöhung der Attraktivität und Kapazität für den MIV durch neue Strassen führt zu negati-
ven Auswirkungen, da dadurch der MIV-Anteil grösser wird. 

Eine Temporeduktion auf der Strecke Nendeln-Bendern, mit Tempo-30-Zonen in kritischen Be-
reichen, führt zu einem Attraktivitätsverlust für den Transitverkehr (LKW und PKW) und erhöht 
gleichzeitig die Sicherheit und Aufenthaltsqualität. Dies führt zu einer positiven Auswirkung.  
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Hinweis: 
Von einer Reduktion des MIV-Arbeitspendler-Verkehrs profitieren alle: die Arbeitgeber, die Ar-
beitnehmer, die Bevölkerung, die Gemeinde, das Land und die Umwelt. 

Anhang 

A1) Wachstum des Autoverkehrs – gottgegeben oder menschengemacht? 
Die Überlegungen zum Verkehrswesen scheinen im Wesentlichen auf einer linearen Extrapola-
tion der Vergangenheit in die Zukunft zu beruhen.  

Doch Verkehrs-Infrastrukturen bestimmen die Verkehrsmittelwahl stark. Mehr Autostrassen ver-
ursachen mehr Autoverkehr; mehr und bessere Fuss-/Radwege bewirken mehr Fuss-und Rad-
verkehr; attraktiverer öffentlicher Verkehr (ÖV) bewirkt ein Umsteigen auf den ÖV. Eine Verän-
derung der Verkehrsmittelwahl (des Modalsplits) muss gewollt sein und durch Bewusstseinsbil-
dung und die richtige Infrastruktur unterstützt werden. 

Als Beilage erhalten Sie den lesenswerten Artikel des international anerkannten Fachmanns im 
Verkehrswesen, Prof. Hermann Knoflacher, emeritierter Professor der TU Wien: 
Erzeugen Strassen Verkehr? Einwände gegen meine Kritiker. 
Forum Wissenschaft & Umwelt 12/2009 (Knoflacher2009-12FWU.pdf, an Datei angehängt) 

A2) Das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein 
Die Prognose im Verkehrswesen steht weitgehend im Gegensatz zum Agglomerationspro-
gramm Werdenberg-Liechtenstein. Darin wird eine grenzüberschreitende effiziente Verkehrs-
abwicklung gemäss der Kaskade “3V” gefordert.  
Also in dieser Reihenfolge der Prioritäten:  
– Verkehr vermeiden; 
– Auto-Verkehr auf öffentlichen Verkehr und Fuss-/Radverkehr verlagern;  
– Verkehr verträglich gestalten. 

Im Synthesebericht vom 23. März 2011 ist auf Seite 96 zu lesen: 
“Um die Siedlungsgebiete über die obigen Massnahmen hinaus vor Immissionen zu schützen, 
sind punktuelle Netzergänzungen zur Verlagerung grosser, gebündelter Verkehrsströme als 
Ultima Ratio in Betracht zu ziehen. Ein Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes innerhalb des 
Perimeters wird als nicht Ziel führend betrachtet und abgelehnt.”  

Ganz im Widerspruch zu Sinn und Geist des Agglomerationsprogramms Werdenberg-
Liechtenstein – Umfahrungsstrassen nur als Ultima Ratio, also wenn die alternativen Lösungen 
versagen – werden im vorliegenden Richtplan vor allem Umfahrungsstrassen zur langfristigen 
Lösung der durch den motorisierten Individualverkehr verursachten Probleme angedacht.  

Hohe Lebensqualität ist ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor für einen attraktiven Wirtschafts-
standort. Hohe Lebensqualität erfordert saubere Luft, wenig Lärmbelastung, attraktive Naherho-
lungsräume, usw.  

Doch die im Landesrichtplan vorgesehenen und in diesem Richtplan versteckt postulierten Kor-
ridore für Umfahrungsstrassen zerstören bei Realisierung der angedachten Umfahrungsstras-
sen viele wertvolle Naherholungsräume, sie bewirken deutlich mehr negative Auswirkungen des 
motorisierten Verkehrs und verbrauchen viel Naturraum. 

A3) Energiezukunft Vorarlberg www.energiezukunft-vorarlberg.at 
Bei Überlegungen zu einer zukunftsfähigen Verkehrsabwicklung und Verkehrsmittelwahl lohnt 
es sich, die Ergebnisse des Prozesses “Energiezukunft Vorarlberg” zu studieren.  

Unter anderen waren Martin Besch vom Büro Verkehrsingenieure und Georg Sele vom VCL 
eingeladen, in der Werkstatt “Mobilität” bzw.im zweiten Prozessschritt in der Werkstatt “Mobilität 
und Raumplanung” mitzuarbeiten.  
Siehe: http://www.energiezukunft-vorarlberg.at/denkwerkstaetten/mobilitat/interview  
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Die Grafik zeigt die Daten des Modalsplits für alle Wege für Liechtenstein (L) und Vorarlberg (V) 
und die erwünschte Modalsplitänderung in Vorarlberg (V). Dies ist die Grundlage zu den Über-
legungen der Reduktion des Energiebedarfs im Verkehrswesen. 

Es ist offenkundig, dass Vorarlberg heute eine wesentlich günstigere Ausgangslage hat als 
Liechtenstein (Verkehrserhebung 2007: MIV = 67%, ÖV = 16%, Fuss-/Radverkehr = 17%); dies 
dank – im Gegensatz zu Liechtenstein – jahrelanger kluger Radverkehrs-Politik in Vorarlberg. 

Weitere Quellen: 
Schritt für Schritt zur Energieautonomie in Vorarlberg: 101 enkeltaugliche Massnahmen 
3.4 Mobilität: Seiten 24 – 27; 4.4 Mobilität und Raumplanung: Seite 42 
http://www.energiezukunft-vorarlberg.at/wp-
content/uploads/2011/11/Schlussbericht_Maßnahmenplanung2020_2.-Auflage.pdf  
Projektblätter 
Seite 11 und Seite 12 von http://www.vorarlberg.at/pdf/projektblaetter.pdf  

A4) Energiestadt und Reduktion von Energiebedarf und CO2-Emissionen 
Für Energiestädte wurde der Absenkpfad von Energiebedarf und CO2–Emissionen (Treibhaus-
gas THG) definiert; er ist ab 2012 bei Wiederholaudits relevant.  

Der Absenkpfad beträgt für THG [Tonnen/Jahr] ohne Importe im CH-Durchschnitt:  
2005 = 8.5, 2020 = 6.4, 2035 = 4.2, 2050 = 2.0, Ziel = 1.0 

Der Absenkpfad beträgt für den Energiebedarf in Dauerleistung [W] im CH-Durchschnitt: 
2005 = 6‘300, 2020 = 5‘400, 2035 = 4‘400, 2050 = 3‘500, Ziel = 2‘000 

Dieser Absenkpfad – angepasst an die jeweilige Gemeinde – kann nur erreicht werden, wenn 
die Forderung nach einer Reduktion von Energiebedarf und CO2-Emissionen auch im Ver-
kehrswesen realisiert wird.  

Gerade in der Mobilität sind Private gefordert. Suffizienz neben Substitution und Effizienz sind 
unumgänglich. Im Richtplan müssen die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass Private 
ihre Verkehrsmittelwahl bewusst und selbständig ändern. 

Es scheint dem VCL auch für die Energiestädte in Liechtenstein klug, den Weg hin zu einer 
energieeffizienteren Verkehrsabwicklung vor allem durch eine bewusste Änderung der Ver-
kehrsmittelwahl zu gehen. Kontraproduktive Massnahmen – also Attraktivitätssteigerungen für 
den Autoverkehr – müssen bewusst vermieden werden.  
Siehe dazu die Ausführungen im Anhang A1. 
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A5) Realisierbare Modalsplitänderung in Liechtenstein: Arbeitswege 

 
F&R-Verkehr = Fuss- und Radverkehr = Aktivverkehr 
KV = Kollektiver Verkehr = öffentlicher Verkehr, Fahrgemeinschaften, Werkbusse, Schichtbusse 
MIV = motorisierter Individualverkehr (allein per Auto oder Motorrad) 

Für den Arbeitsverkehr liefern die für Liechtenstein repräsentativen Mobilitätsumfragen der 
LIHK von Dezember 2003 und Juni 2010 verlässliche Umfrage-Daten.  

Die Schätzung des VCL für alle Arbeitswege im Jahresdurchschnitt für die Jahre 2005 und 2010 
basiert auf diesen Erhebungen. 

Das erfreuliche Ergebnis vorweg: der MIV-Anteil für Arbeitswege ist in diesen knapp sieben 
Jahren um etwa 10% gesunken. 

Diese Reduktion der MIV-Arbeitswege wurde unter folgenden Bedingungen erreicht: 
Zusätzlich zur Inficon AG hatten gegenüber 2003 neu erst die Landesverwaltung und die 
VP Bank (Mai 2010) Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM) eingeführt. Die anderen Ar-
beitgeber hatten ihre Mitarbeitenden zwar im Lauf dieser Jahre schon zum Umsteigen ermun-
tert, allerdings noch ohne wirksames BMM.  

Wirksames BMM – mit finanziellen Anreizen und Parkgebühren – haben inzwischen auch fol-
gende Arbeitgeber eingeführt: LGT, LLB, Kaiser.Partner, Landesspital. Die Modalsplitänderung 
für Arbeitswege wird sich verstärken. 

Die Inficon AG in Balzers kann als gutes Beispiel dafür dienen, was mit konsequentem BMM 
erreicht werden kann: 
Die Inficon AG hat folgenden Modalsplit für die Arbeitswege im Jahresmittel erreicht: 
– Fuss- und Radverkehr = 13% 
– Kollektiver Verkehr (ÖV & Fahrgemeinschaften) = 37% 
– MIV (allein per Auto oder Motorrad) = 50% 
Dies trotz massvoll guter ÖV- und Rad-Erschliessung – etwa ¾ der Mitarbeitenden wohnen in 
der Schweiz – im Verhältnis zu den meisten anderen Arbeitsplatzgebieten. 

Abhängig von den in der Zukunft realisierten Infrastrukturen sind mittels BMM der mittleren und 
grossen Arbeitgeber deutliche Reduktionen des MIV-Anteils für Arbeitswege möglich. Dies al-
lerdings nur bei Realisierung der S-Bahn FL.A.CH; bei Verzicht auf grosse Umfahrungsstras-
sen; bei konsequenter Busbevorzugung auf dem heutigen Strassennetz und bei einer deutli-
chen Verbesserung der grenzüberschreitenden Radwege (siehe Agglomerationsprogramm 
Werdenberg-Liechtenstein) sowie Attraktivitätssteigerungen für den Fussverkehr. 
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Für 2020 betrachtet der VCL einen MIV-Anteil von 45% für Arbeitswege im Jahresdurchschnitt 
für Liechtenstein als realisierbar. 

Ein erster Grund für diese Annahme ist der Ausbau der Bahn im Schweizer Rheintal auf De-
zember 2013. Zudem wird die S-Bahn FL.A.CH als Rückgrat und Mittelverteiler des öffentlichen 
Verkehrs im Raum Schaanwald-Mauren, Nendeln-Eschen-Bendern und Schaan-Vaduz mit 
schlanken Anschlüssen in Feldkirch und Buchs eine wesentliche Rolle spielen; mit dem Bus als 
Zubringer und Feinverteiler. Berücksichtigt werden muss, dass die S-Bahn auf der Strecke 
Feldkirch-Schaan längerfristig im 15-Minuten-Takt fahren soll. 

Der VCL geht also von einer Reduktion des MIV-Anteils an Arbeitswegen von mindestens 65% 
im Jahr 2010 auf 45% im Jahr 2020 aus. Also eine Reduktion von etwa 2% pro Jahr. 

Wichtiger Hinweis zum Arbeitgeber ThyssenKrupp Presta AG: 
Gemäss der LIHK-Erhebung konnte ThyssenKrupp Presta den MIV-Anteil an den Arbeitswegen 
zwischen 2003 und 2010 etwa um 15% senken. 
Im Rahmen der Projekterörterung zum Parkhaus hat sich ThyssenKrupp Presta verpflichtet, 
den MIV-Anteil bis im Jahr 2020 durch BMM auf etwa 50% zu reduzieren. 
In der Diskussion war klar, dass 40% bei gutem ÖV (S-Bahn FL.A.CH) und guten Radverbin-
dungen möglich sind. 

Wichtiger Hinweis zum Arbeitgeber Hilti AG: 
Die Hilti AG arbeitet mit beim EU-Projekt Alpstar, in dem neben dem Bundesland Vorarlberg 
und dem Kanton St. Gallen auch das Land Liechtenstein Projektpartner sind. 
Im Pilotprojekt “Grenzüberschreitende, klimafreundliche Pendler-Mobilität” engagieren sich die 
Städte Feldkirch und Buchs als wichtige Pendlerquellen und die Hilti AG als grosser und wichti-
ger Arbeitgeber.  
Alpstar: http://www.alpine-space.eu/projects/projects/detail/ALPSTAR/show/  

 

 

Dr. Georg Sele, Präsident VCL 
2012-06-08 

 

 

Diese Stellungnahme geht als E-Mail an die Gemeinde Eschen, Vorsteher Günther Kranz 

 

Zur Kenntnis an  
Regierungschef Stellvertreter Dr. Martin Meyer 
Regierungsrätin Dr. Renate Müssner 
Stabstelle Raumplanung, Hubert Ospelt 
Amt für Umweltschutz Hanspeter Eberle 
Gemeinde Eschen, Bauverwaltung Sigi Risch 

 

Die Stellungnahme wird auf der VCL-Homepage veröffentlicht. 

 

Anhang: Knoflacher2009-12FWU.pdf (an diese Datei angehängt) 
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